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Niederschrift
zur 28. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

der Ortsgemeinde Dausenau

Sitzungstermin: Dienstag, 20.12.2022

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:50 Uhr

Ort, Raum: im Rathaus in Dausenau, Sitzungssaal

veröffentlicht: Mitteilungsblatt „aktuell“ Nr. 51/2022

Anwesend sind:
Unter dem Vorsitz von
Frau Michelle Wittler

Von den Ratsmitgliedern

Frau Nadine Bingel
Herr Klaus Ferdinand
Herr Mischa Ferdinand
Herr Armin Kraft
Herr Frank Lanio
Herr Andrew Marx
Herr Karl-Friedrich Ochtinger
Herr Heiko Wittler

Von den Beigeordneten

Herr Reiner Höll
Herr Reiner Sander

Von der Verwaltung
Herr Gerrit Schwabach -als Schriftführer-

Als Gast

Revierförster Rainer Jäger -bis Top 3-

Es fehlen:
Von den Ratsmitgliedern

Herr Adolph Fabricius
Frau Judith Lotz
Frau Rebecca Schneider
Herr Walter Schwarz
Frau Kristina Wulfert

Von den Beigeordneten
Herr Jochen Schneider
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Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

2. Beratung und Beschlussfassung über die förderkonforme Änderung der Bewirtschaftung
des Gemeindewaldes
Vorlage: 5 DS 16/ 0164

3. Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Dausenau für das Forstwirtschaftsjahr 2023
Vorlage: 5 DS 16/ 0158

4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau für das Haushaltsjahr
2023
Vorlage: 5 DS 16/ 0169

5. Bau- und Grundstücksangelegenheiten

5.1. Bauantrag für ein Vorhaben in Sulzbach, Auf der Loh
Mastneubau Standort KY7018 in Sulzbach, Flur 1, Flurstück 2
Vorlage: 5 DS 16/ 0165

5.2. Bauantrag für ein Vorhaben in Dausenau, Lahnkilometer 120,680, rechtes Ufer
Errichtung einer Steganlage (Typ Lahn I)
Vorlage: 5 DS 16/ 0170

6. Widmung von Straßen

6.1. Widmung des Verbindungsweges zwischen den Verkehrsanlagen "Bergstraße" und
"Ackertspforte" für den öffentlichen Verkehr gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG)
Vorlage: 5 DS 16/ 0166

6.2. Widmung der fußläufigen Verbindung von der Verkehrsanlage "Kirchgasse" zu den
Grundstücken Flur 29, Flurstücke 159/1 und 164 (Friedhof mitsamt Trauerhalle und
Kirche) für den öffentlichen Verkehr gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG)
Vorlage: 5 DS 16/ 0167

6.3. Widmung des von der Verkehrsanlage "Bergstraße" abzweigenden und in den
Verbindungsweg zwischen Bergstraße und Ackertspforte einmündenden Fußweges für
den öffentlichen Verkehr gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG)
Vorlage: 5 DS 16/ 0168

7. Auftragsvergaben -vorsorglich-

8. Vertragsangelegenheiten -vorsorglich-

9. Annahme von Spenden -vorsorglich-

10. Mitteilungen / Sonstiges

10.1. Bereitstellung der „Lahntalhalle“ für den Rheinland-Pfalz-Tag 2023

10.2. Kauf eines neuen Gemeindetraktors

10.3. Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Jahr 2022
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10.4. 675-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Dausenau

10.5. Impfbus

11. Einwohnerfragestunde

Protokoll:

Die Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.
Gegen die Tagesordnung werden keine weiteren Einwände erhoben.

Öffentlicher Teil

TOP 1 Bekanntgabe der in der letzten Sitzung in nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse

Die Vorsitzende teilt mit, dass der Ortsgemeinderat im nichtöffentlichen Sitzungsteil
der letzten Sitzung dem Erwerb von drei Grundstücken und der Auftragsvergabe an
eine Natursteinfirma zugestimmt hat.

TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über die förderkonforme Änderung der
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Vorlage: 5 DS 16/ 0164

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat die Vorsitzende den zuständigen
Revierförster eingeladen. Forstamtsrat Rainer Jäger erörtert ausführlich die
Vorlage 5 DS 16/ 0164 vom 17.11.2022. Das zuständige Forstministerium des
Landes Rheinland-Pfalz hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und
empfiehlt allen Waldbesitzern Anträge auf Förderung schnellstmöglich zu stellen,
auch wenn aktuell noch nicht alle Fragen beantwortet werden könnten. Er weist
ausdrücklich darauf hin, dass die Antragsteller für einen Zeitraum von ca. 20
Jahren an das neue Zertifizierungskonzept gebunden sein werden. Die
Ortsgemeinde Dausenau verfügt über ca. 500 ha Waldfläche. Hiervon könnten
ca. 114 ha für die Förderung in Frage kommen. Das Kriterium Nr. 11 beinhaltet
die Zielsetzung Oberflächenwasser auf der Waldfläche zu halten. Zu gegebener
Zeit müssten vorhandene Entwässerungsgräben möglichst zurückgebaut werden.

Beschluss:
Die Ortsgemeinde Dausenau stimmt einer förderkonformen Bewirtschaftung
des Gemeindewaldes für die angegebenen Zeiträume zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -
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TOP 3 Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Dausenau für das
Forstwirtschaftsjahr 2023
Vorlage: 5 DS 16/ 0158

Forstamtsrat Rainer Jäger erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0158 vom 19.10.2022. Im
Vorfeld erörtert er den Waldzustandsbericht des Jahres 2022. Es liegen erhebliche
Trockenschäden und Laubabwurf vor, ca. 20 – 25 % Schadholz. Es sind keine
Fichtenbestände mehr vorhanden, sondern nur noch Laubholz. Das Interesse der
Bürger an Brennholzerwerb hat sich von ca. 134 Raummeter in der Vergangenheit
auf ca. 418 Raummeter erhöht. In der Zukunft muss ein Engpass an Holz befürchtet
werden. Im Forstbereich besteht derzeit schon ein erheblicher Personalengpass
der sich in Zukunft noch verschärfen wird. Auf Nachfrage teilt er mit, dass die
Leistungen des Unternehmereinsatzes Holzpflanzungen, Holzbewirtschaftung und
Holzernte beinhalten.

Beschluss:
Dem Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Dausenau für das
Forstwirtschaftsjahr 2023 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -

Revierförster Rainer Jäger verlässt die Sitzung des Ortsgemeinderates
Dausenau.

TOP 4 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau für das
Haushaltsjahr 2023
Vorlage: 5 DS 16/ 0169

Die Vorsitzende erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0169 vom 30.11.2022.

Nach dem Plus im Haushalt der Ortsgemeinde im Jahr 2020 mit 92.000 € und im
Jahr 2021 dem Plus in Höhe von 18.000 € besteht trotzdem kein Anlass
aufzuatmen. Ein Ausgleich des Haushaltes kann im Jahr 2023 trotz sorgfältiger
Planung und Kalkulation nicht erreicht werden. Der Haushaltsplan weist einen
Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -156.127 Euro sowie im
Finanzhaushalt in Höhe von -68.207 Euro aus. Die Verbandsgemeindeumlage
wurde gegenüber dem Vorjahr auf 34,5 % gesenkt; 474.000 € und die Kreisumlage
durch den Rhein-Lahn-Kreis auf 45 % erhöht; 618.000 €. Wesentliche Einnahmen
sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 670.500 €, sowie die
Grundsteuer B, 117.000 € und die Gewerbesteuer 260.000 €. Mit der Entscheidung
zur Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und des Gewerbesteuersatzes
werden die Einnahmen leicht erhöht. Da die Ortsgemeinde unter dem landesweit
geltenden Nivellierungssatz steht, erhält sie als allgemeinen Finanzausgleich eine
Schlüsselzuweisung in Höhe von 186.000 €. Im investiven Bereich dominieren die
Ausgaben für den Neubau der Bahnhofsbrücke mit 1 Million Euro, wofür eine
Zuwendung in Höhe von ca. 80 % der zuwendungsfähigen Baukosten bereits
bewilligt wurde. Weitere Aufgabenschwerpunkte sollen im Jahr 2023 die Sanierung
des „Schiefen Turmes“, Sanierung der Lüftungsanlage der „Lahntalhalle“ und der
Außenanstrich sein.
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Der Rasenmäheraufsatz des Gemeindeschleppers muss im nächsten Jahr
ausgetauscht werden; Kosten ca. 5.000 €. Da die Neuregelungen des KITA-
Zukunftsgesetzes einen höheren Personalbedarf in der Kindertagesstätte
„Waldwichtel“ seit dem Vorjahr auslösen, musste der Haushaltsansatz für die
entsprechenden Personalkosten um 35.000 € gegenüber dem Jahr 2022 erhöht
werden. Neue Fallschutzmatten müssen im Außenbereich der Kindertagesstätte
angeschafft werden, wofür ein Betrag in Höhe von 4.000 € vorgesehen wurde. Die
Kosten für das Dorfkonzept im Rahmen der Dorferneuerung sind im nächsten
Haushaltsjahr mit einem Betrag in Höhe von 12.000 € veranschlagt. Die
Vorsitzende bedankt sich ausdrücklich für den Arbeitseinsatz der ehrenamtlich
tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger und die hervorragende Präsentation der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in der Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses der Ortsgemeinde Dausenau vom 13.12.2022 durch die
Sachbearbeiterin in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems – Nassau, Frau
Stephanie Klein.

Alle Vorsitzenden der im Ortsgemeinderat Dausenau vertretenen Fraktionen
erklären, dass sie der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan zustimmen
werden und danken Frau Stephanie Klein für ihre umfassenden und
ansprechenden Ausarbeitungen.

Beschluss:
Der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau für das Haushaltsjahr
2023 einschließlich der Planungsdaten 2024 – 2026 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -

TOP 5 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

TOP 5.1 Bauantrag für ein Vorhaben in Sulzbach, Auf der Loh
Mastneubau Standort KY7018 in Sulzbach, Flur 1, Flurstück 2
Vorlage: 5 DS 16/ 0165

Die Vorsitzende erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0165 vom 22.11.2022.

Beschluss:

Die Ortsgemeinde Dausenau stellt das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zu
der beantragten Errichtung eines 40,00 m Funkmastes plus Systemtechnik
am Standort KY7018 in Sulzbach, Auf der Loh, Flur 1, Flurstück 2 her.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -
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TOP 5.2 Bauantrag für ein Vorhaben in Dausenau, Lahnkilometer 120,680, rechtes
Ufer Errichtung einer Steganlage (Typ Lahn I)
Vorlage: 5 DS 16/ 0170

Die Vorsitzende erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0170 vom 01.12.2022. Beigeordneter
Rainer Sander informiert, dass der vorgesehene Standort sich an der engsten
Stelle des „Leinpfades“ befindet und befürchtet werden kann, dass der
Gemeindeschlepper nicht mehr den „Leinpfad“ befahren kann.
Nach ausführlicher Beratung stellen die Mitglieder des Ortsgemeinderates fest,
dass darauf geachtet werden muss, dass die Mindestfahrbreite für den Schlepper
der Ortsgemeinde gewahrt bleiben muss und es ergeht die abweichende
Beschlussfassung:

Beschluss:
Die Ortsgemeinde Dausenau stellt das Einvernehmen gemäß § 36
Baugesetzbuch zu der beantragten Errichtung einer Steganlage in der
Gemarkung Dausenau, Lahnkilometer 120,680. rechte Uferseite (Lahnstraße,
Höhe „Schiefer Turm“) her. Die Steganlage muss ohne Geländer gebaut
werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -

TOP 6 Widmung von Straßen

TOP 6.1 Widmung des Verbindungsweges zwischen den Verkehrsanlagen
"Bergstraße" und "Ackertspforte" für den öffentlichen Verkehr gemäß § 36
Landesstraßengesetz (LStrG)
Vorlage: 5 DS 16/ 0166

Die Vorsitzende erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0166 vom 22.11.2022.

Beschluss:

Der zwischen den Verkehrsanlagen „Bergstraße“ und „Ackertspforte“
verlaufende Verbindungsweg (Parzelle Flur 29, Flurstück 220) in Dausenau
wird gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG) als Gemeindestraße (§ 3 Nr. 3 a
LStrG) –Weg- für den beschränkten öffentlichen Verkehr, und zwar den
Fußgängerverkehr, gewidmet.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -
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TOP 6.2 Widmung der fußläufigen Verbindung von der Verkehrsanlage "Kirchgasse"
zu den Grundstücken Flur 29, Flurstücke 159/1 und 164 (Friedhof mitsamt
Trauerhalle und Kirche) für den öffentlichen Verkehr gemäß § 36
Landesstraßengesetz (LStrG)
Vorlage: 5 DS 16/ 0167

Die Vorsitzende erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0167 vom 22.11.2022.

Beschluss:

Die von der Verkehrsanlage „Kirchgasse“ zu den Grundstücken Flur 29,
Flurstück 159/1 und 164 (Friedhof mitsamt Trauerhalle und Kirche)
verlaufende fußläufige Verbindung (Flur 29, Flurstück 221) in Dausenau wird
gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG) als Gemeindestraße (§ 3 Nr. 3 a
LStrG) –Weg- für den beschränkten öffentlichen Verkehr, und zwar den
Fußgängerverkehr, gewidmet.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -

TOP 6.3 Widmung des von der Verkehrsanlage "Bergstraße" abzweigenden und in
den Verbindungsweg zwischen Bergstraße und Ackertspforte
einmündenden Fußweges für den öffentlichen Verkehr gemäß § 36
Landesstraßengesetz (LStrG)
Vorlage: 5 DS 16/ 0168

Die Vorsitzende erörtert die Vorlage 5 DS 16/ 0168 vom 23.11.2022.

Beschluss:

Der von der Verkehrsanlage „Bergstraße“ im Bereich zwischen den
Grundstücken mit den Anwesen Bergstr. 9 und 11 abzweigende und in den
Verbindungsweg zwischen den Verkehrsanlagen „Bergstraße“ und
„Ackertspforte“ einmündende Fußweg (Flur 29, Flurstück 219) in Dausenau
wird gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG) als Gemeindestraße (§ 3 Nr. 3 a
LStrG) –Weg- für den beschränkten öffentlichen Verkehr, und zwar den
Fußgängerverkehr, gewidmet.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 11
Nein: -
Enthaltung: -

TOP 7 Auftragsvergaben -vorsorglich-

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Beratungsgegenstände vor.
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TOP 8 Vertragsangelegenheiten -vorsorglich-

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Beratungsgegenstände vor.

TOP 9 Annahme von Spenden -vorsorglich-

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Beratungsgegenstände vor. In der
nächsten Sitzung werden Vorlagen vorgelegt werden.

TOP 10 Mitteilungen / Sonstiges

TOP 10.1 Bereitstellung der „Lahntalhalle“ für den Rheinland-Pfalz-Tag 2023

Es wurde angefragt, ob die „Lahntalhalle“ anlässlich des Rheinland-Pfalz-Tages
2023 zur Unterbringung von Sicherheitspersonal für den Zeitraum vom
12.06.2023 bis 21.06.2023 bereitgestellt werden kann.

TOP 10.2 Kauf eines neuen Gemeindetraktors

Der neue Gemeindetraktor ist bezahlt und wird in Kürze angermeldet und
abgeholt werden.

TOP 10.3 Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Jahr 2022

Die Vorsitzende dankt ausdrücklich Ratsmitglied Adolph Fabricius für die
Durchführung der Haus- und Straßensammlung für die Deutsche
Kriegsgräberfürsorge im Jahr 2022. Das Spendenergebnis beträgt 845,00 Euro.

TOP 10.4 675-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Dausenau

Die Auftaktveranstaltung der 675-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Dausenau ist am
08. Januar 2023 mit dem Neujahrsempfang des Vereins „Historisches Dausenau“
geplant.

TOP 10.5 Impfbus

Der Impfbus soll zu Beginn des Jahres 2023 nach Dausenau kommen. Die
Anmeldung der Ortsgemeinde Dausenau ist bereits erfolgt.

TOP 11 Einwohnerfragestunde

Da keine Besucher anwesend sind, werden keine Fragen durch Einwohner gestellt.

__________________________ ____________________________
Vorsitzende Schriftführer



9


